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1 Vertrag
Der Vertrag zwischen dem Vertragspartner (nachstehend „Aussteller“ genannt) und dem 
Veranstalter betreffend Festivalteilnahme des Ausstellers kommt durch Rückübermittlung (per 
Post, Fax oder eingescannt per Email) des durch den Aussteller firmenmäßig gezeichneten 
Angebots des Veranstalters zustande. Etwaige Vorbehalte, Streichungen, Ergänzungen und 
Abänderungen des Angebots des Veranstalters bzw. dieser Messebedingungen sind 
unwirksam. Abweichende Regelungen oder Geschäftsbedingungen des Ausstellers kommen 
nur im Falle einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Veranstalters zur Anwendung. 
Mit Unterfertigung des Angebots des Veranstalters erkennt der Aussteller diese 
Festivalbedingungen vollinhaltlich an.  

Abgesehen von der Platzmiete gelten diese Festivalbedingungen sinngemäß auch für alle 
Nebenleistungen bzw. Zusatzaufträge, wie Werbeleistungen, Ausstellerversicherung, 
Standbauleistungen, Miete von Ausrüstungsgegenständen, Bereitstellung von Strom, Wasser 
und sonstigen Einrichtungen. Im Zusammenhang mit einer Platzmiete kann der Aussteller 
schriftliche Zusatzbestellungen über einen befugten Vertreter vornehmen, wobei ein 
Vertragsabschluss per Email ausreichend ist. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den 
Beginn und die Dauer des Festivals abzuändern oder die Veranstaltung unter Aufrechterhaltung 
des Vertragsverhältnisses auf einen anderen Termin zu verschieben, ohne dass der Aussteller 
daraus Ansprüche welcher Art auch immer gegen den Veranstalter (z. B. Rücktritt, 
Schadenersatz) ableiten kann. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Durchführung der Veranstaltung einem Dritten 
(Lizenznehmer) zu übertragen. Der Aussteller erteilt bereits durch Unterfertigung des Angebots 
des Veranstalters seine Zustimmung zu einer allfälligen zukünftigen Vertragsübernahme, ohne 
dass es einer weiteren Erklärung des Ausstellers bedarf, sodass der Aussteller im Falle der 
Übertragung der Durchführung der Veranstaltung an einen Dritten (Lizenznehmer), wovon der 
Aussteller zu verständigen ist, sämtliche Rechte und Ansprüche ausschließlich gegenüber dem 
Dritten (Lizenznehmer) geltend machen kann. 

2 Entgelt
Mit dem Eingang des vom Aussteller unterfertigten Angebots beim Veranstalter ist der 
Aussteller zur Teilnahme am Festival verpflichtet. Es gelten die jeweils im Angebot des 
Veranstalters angeführten Preise für die genannten Leistungen bzw. Dauer der Veranstaltung. 
Jeder begonnene Quadratmeter der Standfläche wird voll verrechnet. Sämtliche angegebenen 
Preise sind Nettopreise. Zusätzlich ist der Aussteller zur Zahlung aller anfallenden Steuern, 
Gebühren und Abgaben, insbesondere Umsatzsteuer, Werbeabgabe und 
Rechtsgeschäftsgebühren, verpflichtet. 
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3 Zulassung und Platzzuteilung
Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, dem Aussteller ein Angebot zukommen zu lassen. Die 
Zusendung eines Angebots einschließlich Platzzuteilung liegt im alleinigen Ermessen des 
Veranstalters. Handelsvertreter und Importeure können für die von ihnen vertretenen Firmen 
ausstellen. Auf dem Festival dürfen nur die Produkte, die auf dem Anmeldeformular angeführt 
sind, ausgestellt, beworben und verkauft werden. Der Aussteller ist verpflichtet, seine Produkte 
während der gesamten Messedauer uneingeschränkt auszustellen. Eine vorzeitige Schließung 
bzw. ein vorzeitiger Abbau des Messestandes sind unzulässig. Bei Verletzung dieser 
Verpflichtungen kann der Veranstalter den Vertrag fristlos beenden und 
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Aussteller geltend machen.  

Aus der Übermittlung eines Angebots zur Festivalteilnahme kann kein Rechtsanspruch auf 
Zulassung zu einem weiteren Festival abgeleitet werden. Der Veranstalter ist im alleinigen 
Ermessen und ohne Zustimmung des Ausstellers berechtigt, nachträglich eine Standfläche in 
einer anderen Lage zuzuweisen, die Größe der Standfläche bis zu einem Ausmaß von 10 % 
abzuändern, Ein- und Ausgänge zum Festivalgelände zu verlegen oder zu schließen oder 
sonstige bauliche Änderungen vorzunehmen. Bei Änderung der Größe der Standfläche wird das 
vereinbarte Entgelt an das geänderte Flächenausmaß angepasst. 

Weitere Ansprüche des Ausstellers, insbesondere Schadenersatzansprüche gegen den 
Veranstalter, sind ausgeschlossen. Der Aussteller ist verpflichtet, die gegenständlichen 
Festivalbedingungen, deren integrierende Vertragsbestandteile sowie weitere im Angebot 
genannte Bedingungen vollständig auf seine Mitarbeiter, Vertreter, Mitaussteller und dritte 
Messeteilnehmer zu überbinden und deren Einhaltung sicherzustellen und haftet für die 
Einhaltung der genannten Bestimmungen wie für eigenes Verschulden. 

4 Zurückziehung der Anmeldung
Bei Stornierung (Zurückziehung) der Anmeldung hat der Aussteller an den Veranstalter 
folgende Stornogebühren zu bezahlen: Bis 8 Wochen vor Festivalbeginn 40 % der vereinbarten 
Standmiete, ab 8 Wochen vor Festivalbeginn 100% der vereinbarten Standmiete jeweils 
zuzüglich Steuern, Abgaben und sonstiger Nebenkosten. Die Stornogebühr ist als pauschalierter 
Schadenersatz unabhängig von einem Verschulden zu bezahlen, wobei der Aussteller auf eine 
Minderung des Schadenersatzanspruches, insbesondere auf das richterliche Mässigungsrecht 
aus welchen Gründen immer, auch aus dem Titel der Vorteilsausgleichung, verzichtet. Der 
Aussteller nimmt zur Kenntnis, dass die Stornogebühren auch zu bezahlen sind, sollte es dem 
Veranstalter gelingen, den Festivalstand an einen Dritten zu vermieten bzw. zu verkaufen. Die 
Geltendmachung eines Schadensersatzes, welcher über die vereinbarten Stornogebühren 
hinausgeht, bleibt davon unberührt. 

5 Rechnungslegung und Zahlungsbedingungen
Nach der Rückübermittlung des unterfertigten Angebots erhält der Aussteller eine 
Anzahlungsrechnung von 60% des Angebotes, 4 Wochen vor Beginn des Festivals 40% des 
Angebotes, die binnen 7 Tagen in voller Höhe ohne jeden Abzug zu bezahlen sind. Nach diesem 
Termin ausgestellte Rechnungen sind sofort fällig. Der Aussteller ist verpflichtet, sämtliche 
Kosten für Nebenleistungen und Zusatzaufträge bei Rechnungslegung zu bezahlen. In jedem Fall 
kann eine Rechnung abweichende Zahlungsbedingungen und -termine festlegen, die für den 
Aussteller verbindlich sind. Die termingerechte Zahlung der Rechnung ist Voraussetzung für die 
Übergabe der zugewiesenen Standfläche. Ist der Rechnungsbetrag nicht bis zum Fälligkeitstag 
beim Veranstalter eingelangt, ist dieser ohne weitere Fristsetzung berechtigt, den 
zugewiesenen Stand an einen Dritten zu vergeben und Stornogebühren gemäß Punkt 4. dieser 
Festivalbedingungen an den Aussteller zu verrechnen. 



Beanstandungen der Rechnung sind innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt vorzunehmen. Nach 
diesem Zeitpunkt gilt die Rechnung als genehmigt. Nach diesem Zeitpunkt eingehende 
Beanstandungen sind unwirksam. Für den Fall des Zahlungsverzuges werden 12 % Zinsen p.A. 
ab Fälligkeit sowie Euro 35,- an pauschalen Mahngebühren verrechnet. Der Aussteller ist 
darüber hinaus verpflichtet, die dem Veranstalter entstehenden Mahn- und Inkassokosten zu 
ersetzen. Davon unberührt bleiben die von den Gerichten festgelegten Klags- und 
Exekutionskosten.  

Sollte die Rechnung an einen anderen Rechnungsempfänger ausgestellt werden, hat der 
Aussteller dessen fristgerechte Zahlung sicherzustellen und ist bei Zahlungsverzug des anderen 
Rechnungsempfängers zur unverzüglichen Bezahlung des Entgelts verpflichtet. Der Aussteller 
ist nicht berechtigt, wegen Gegenforderungen – welcher Art auch immer – die Zahlung fälliger 
Rechnungen zurückzubehalten, die Zahlung zu verweigern oder dagegen aufzurechnen. 

6 Steuern, Gebühren und Abgaben
Sämtliche Steuern, Gebühren und Abgaben, insbesondere Mehrwertsteuer und die 
Anzeigenabgabe gehen zu Lasten des Ausstellers. Sämtliche angegebenen Preise sind 
Nettopreise, ausgenommen Steuern, Gebühren und Abgaben. 

7 Marketing- und Servicepauschale
Der Aussteller ist zur Bezahlung der Marketing- und Servicepauschale verpflichtet. Die 
Marketing- und Servicepauschale beinhaltet – je nach Größe der Standfläche – ein Kontingent 
an Ausstellerbändern sowie gezielte PR- und Marketingaktivitäten. (Flyer, Plakat, Website, 
Social-Media) 

8 Rücktritt vom Vertrag durch den Veranstalter
Der Veranstalter ist insbesondere dann berechtigt, vom Vertrag mit sofortiger Wirkung 
zurückzutreten, wenn: a) der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht termingerecht 
nachkommt; b) ein  Insolvenzverfahren  gegen  den  Aussteller  erfolgt  oder  bevorsteht  oder  
dessen Zahlungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt ist; c) noch offenstehende Forderungen aus 
vorangegangen Festivals vorliegen; d) die Exponate des Ausstellers dem Festivalthema nicht 
oder nicht mehr entsprechen, gegen gesetzliche Regelungen verstoßen oder gewerbliche 
Schutzrechte verletzen. In diesen Fällen kommt der Punkt 4. sinngemäß zur Anwendung. Es 
reicht aus, dass einer der Punkte wie oben vorliegt. 

9 Mitaussteller
Mitaussteller sind Dritte, die gemeinsam mit dem vertragsschließenden Aussteller dessen 
Standfläche auf Basis dieser Messebedingungen für ihre eigene Geschäftstätigkeit nutzen. Der 
Aussteller ist verpflichtet, Mitaussteller durch Eintrag im Registrationsformular bekannt zu 
geben. Für jeden Mitaussteller ist die Mitausstellergebühr sowie die Marketing- und 
Servicepauschale zu entrichten. Darüber hinaus bedarf eine gänzliche oder teilweise 
Vermietung oder Überlassung der Standflächen an dritte Messeteilnehmer der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des Veranstalters und erfolgt ausschließlich auf Basis dieser 
Messebedingungen. 



10 Höhere Gewalt, wichtige Gründe
Kann die Veranstaltung aus Gründen höherer Gewalt, wie Streik, politische Ereignisse, 
Epidemien, Naturereignisse, Brand, behördliche Verfügungen, verzögerte oder fehlende 
behördliche Genehmigungen, Rechtsänderungen, Terrorismus, Einschränkungen der  
Energieversorgung oder sonstiger wichtiger Gründe, die nicht im Einflussbereich des 
Veranstalters gelegen sind und die Veranstaltungsdurchführung unzumutbar oder unmöglich 
machen, nicht durchgeführt werden oder muss diese unter Aufrechterhaltung des 
Vertragsverhältnisses verschoben werden, wird der Veranstalter den Aussteller hiervon 
unverzüglich verständigen. 

Der Veranstalter ist weiters berechtigt, die Veranstaltung abzusagen oder diese unter 
Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses zu verschieben, wenn sich die Bedingungen für 
die Abhaltung der Veranstaltung aufgrund der Ausbreitung des SARS- CoV-2-Virus oder einer 
vergleichbaren Infektionserkrankung oder durch diesbezügliche behördliche Anordnungen 
bzw. Auflagen verschlechtern. Dies gilt auch dann, wenn im jeweiligen Einzelfall kein Fall 
höherer Gewalt gegeben ist. 

Der Veranstalter ist auch berechtigt, die Veranstaltung aus wirtschaftlichen Gründen abzusagen 
oder diese unter Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses zu verschieben und wird dies 
dem Aussteller nach Möglichkeit zwei Monate vor dem Veranstaltungstermin bekannt geben. 

Im Falle der Verschiebung einer Veranstaltung durch den Veranstalter im Sinne dieses Punktes 
stehen dem Aussteller keine wie immer gearteten Ansprüche, insbesondere keine 
Schadenersatzansprüche oder Rücktrittsrechte zu, und ist der Aussteller nicht zur Bezahlung von 
Stornogebühren gemäß Punkt 4. an den Veranstalter verpflichtet. 

Im Falle der Absage einer Veranstaltung durch den Veranstalter im Sinne dieses Punktes ist der 
Aussteller nicht zur Bezahlung des Entgeltes gemäß Punkt 2. an den Veranstalter verpflichtet, 
bzw. ist ein bereits bezahltes Entgelt vom Veranstalter zurückzubezahlen, stehen dem Aussteller 
darüber hinaus keine wie immer gearteten Ansprüche, insbesondere keine 
Schadenersatzansprüche zu, und ist der Aussteller nicht zur Bezahlung von Stornogebühren 
gemäß Punkt 4. an den Veranstalter verpflichtet. 

11 Verkaufsregelung
Dem Aussteller ist es gestattet, unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
zu verkaufen und die Waren dem Käufer sofort auszufolgen. Der Aussteller verpflichtet sich 
hiermit, den Verkauf nicht in marktschreierischer Weise durchzuführen. Bei Zuwiderhandeln ist 
der Veranstalter berechtigt, den Stand nach vorausgehender kurzfristiger Aufforderung, den 
Direktverkauf und die Direktbelieferung einzustellen, zu schließen. 

12 Aufbau, Abbau und Gestaltung der Stände
Sofern nicht anders vereinbart, wird die Standfläche dem Aussteller ohne 
Standbegrenzungswände und ohne Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Sollten sich baulich 
bedingt Säulen, Träger, Brandschutzeinrichtungen udgl. auf der Standfläche befinden, ergibt 
sich hieraus kein Anspruch des Ausstellers auf Minderung des Entgelts. Der Aussteller ist 
verpflichtet, sich rechtzeitig vor Planung eines Standbaus beim Veranstalter über die baulichen 
Gegebenheiten seiner Standfläche zu informieren.  
Der Aussteller hat seinen Festivalstand so zu gestalten, dass die Standgrenzen nicht 
überschritten werden und benachbarte Standflächen nicht durch Exponate, Werbeflächen usw. 
beeinträchtigt werden. Aussteller, die keinen Festivalstand auf der ihnen zugewiesenen 
Standfläche errichten oder errichten lassen, sind verpflichtet, die Standfläche durch geeignete 
Begrenzungswände gegen alle Seiten, die nicht an einen Besuchergang grenzen, abzugrenzen.  



Standaufbauten des Ausstellers dürfen eine Höhe von 250 cm nicht überschreiten. Höhere 
Standaufbauten sind nur nach Vorlage von Bauplänen (alle Ansichten, Grundriss), und 
schriftlicher Zustimmung des Veranstalters zulässig, wobei zu beachten ist, dass eine 
Nachbarschaftszone von 2 Metern eingehalten werden muss oder eine schriftliche 
Zustimmungserklärung der Standnachbarn beigebracht wird. Baupläne sind bis spätestens 2 
Monate vor Festivalbeginn beim Veranstalter einzureichen. 

Bei zweigeschossiger Standbauweise wird ein Aufschlag von 30 % auf die Platzgebühr pro 
Quadratmeter überbauter Fläche berechnet. Vor der Errichtung mehrgeschossiger Stände muss 
ferner die schriftliche Zustimmung der benachbarten Aussteller (ausgenommen Inselstände) 
sowie ein Gutachten eines Zivilingenieurs bezüglich des sach- und fachgerechten Aufbaus 
vorliegen. Glasaufbauten (ausgenommen Sicherheitsglas) dürfen aus Sicherheitsgründen nur 
mit einem Mindestabstand von 50 cm von der Standgrenze platziert werden. 
Sämtliche Wände, die an Besuchergänge grenzen (speziell bei Inselständen), dürfen nur zu 
einem Drittel vollflächig verbaut werden und sind entsprechend aufgelockert zu gestalten. Die 
vom Aussteller gemietete Ausstellungsfläche wird ohne Begrenzungswände zur Verfügung 
gestellt und ist durch Bodenmarkierungen abgegrenzt. Die Auf- und Abbauzeiten sind vom 
Aussteller strikt einzuhalten. Überschreitungen dieser Zeiten sind nur nach schriftlicher 
Genehmigung des Veranstalters und gegen Entrichtung der anfallenden Entgelte für die 
Verlängerung dieser Zeiten zulässig. Bei einer nicht genehmigten Überschreitung dieser Zeiten 
ist der Aussteller zur Bezahlung der zusätzlichen Entgelte als Mindestersatz verpflichtet, wobei 
sich der Veranstalter die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens vorbehält. 

Der Beginn des Standaufbaues muss spätestens einen Tag vor Festivalbeginn 12 Uhr mittags 
erfolgen. Ist die gemietete Fläche bis zu diesem Zeitpunkt nicht belegt oder erfolgt keine 
Benachrichtigung seitens des Ausstellers, so ist der Veranstalter berechtigt, die zugewiesene 
Standfläche ohne weitere Verständigung an einen Dritten zu vergeben bzw. Stornogebühren an 
den Aussteller zu verrechnen. Die Aufbauarbeiten müssen bis spätestens 18 Uhr des letzten 
Aufbautages beendet sein. Für den Fall der Überschreitung der Auf- / Abbauzeit werden 
Schadenersatzansprüche welcher Art auch immer gegen den Veranstalter ausgeschlossen. Bei 
Überschreitung der Abbauzeit ist der Veranstalter berechtigt, die Räumung der Standaufbauten 
und Gegenstände und deren Lagerung auf Kosten und Gefahr des Ausstellers zu veranlassen. 
Nach dem Abbau hat der Aussteller den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Der 
Aussteller hat dem Veranstalter Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung der 
Standflächen, Aufbauten und Einrichtungen verursacht wurden, zu ersetzen. In der Auf- bzw. 
Abbauzeit hat jeder Aussteller eine erhöhte Sorgfaltspflicht für die Sicherheit seiner Güter. 
Wertvolle und leicht bewegliche Ausstellungsgegenstände sind außerhalb der 
Festivalöffnungszeiten (insbesondere nachts) vom Messestand zu entfernen und vom Aussteller 
auf eigenes Risiko zu verwahren. 

13 Technische Standeinrichtung
Strom-, Wasser-, und sonstige technische Anschlüsse können dem Aussteller gegen Entrichtung 
von Anschluss- und Nutzungsgebühren zur Verfügung gestellt werden. Installationen an 
Versorgungsleistungen dürfen ausschließlich von Partnerunternehmen des Veranstalters 
ausgeführt werden. Sämtliche Geräte, Anlagen und Installationen des Ausstellers müssen den 
relevanten Normen und den veranstaltungsrechtlichen Vorschriften und Auflagen entsprechen. 

14 Ausstellen von Maschinen
Ausgestellte Maschinen müssen mit einem CE-Prüfzeichen versehen sein und der 
Maschinensicherheitsverordnung – MSV (306) entsprechen. Bei Maschinen, 
Sicherheitsbauteilen oder Teilen davon, die nicht der MSV entsprechen, muss durch ein 
sichtbares Schild deutlich darauf hingewiesen werden. Eine ggfs. für Ausstellungsobjekte 
benötigte und passende erste Löschhilfe, ist durch den Aussteller selbst zustellen. 



15 Haftung und Schadenersatz
Der Aussteller haftet für Schäden, die durch ihn, seine Angestellten, Beauftragten oder durch 
seine Ausstellungsgegenstände und -einrichtungen an Personen oder Sachen verursacht 
werden und ist verpflichtet, den Veranstalter hinsichtlich diesbezüglicher Forderungen Dritter 
schad- und klaglos zu halten. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Diebstahl, 
Abhandenkommen oder Beschädigung der Ausstellungsgüter, Ausrüstungsgegenstände und 
Fahrzeuge des Ausstellers. Der Veranstalter ist zum Abschluss irgendwelcher Versicherungen 
nicht verpflichtet. Für fehlerhafte Einschaltungen oder Eintragungen auf der Website und/oder 
gedruckten Ausstellerverzeichnis (Festival-Guide) sowie anderen Festivaldrucksorten 
(Druckfehler, Formfehler, falsche Einordnung, Nichteinschaltung, etc.) haftet der Veranstalter 
nicht. 

Abgesehen von Personenschäden ist die Haftung des Veranstalters für Schäden des Ausstellers, 
welcher Art und auf Basis welchen Rechtsgrundes auch immer, die im Zusammenhang mit der 
Vorbereitung, Durchführung oder Abwicklung einer Veranstaltung dem Aussteller, dessen 
Bediensteten oder Dritten entstehen, auf Schäden begrenzt, bei denen seitens des Ausstellers 
nachgewiesen wird, dass diese durch den Veranstalter oder dessen Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet wurden. Eine Haftung des Veranstalters für 
indirekte Schäden, Folgeschäden, reine Vermögensschäden oder entgangenen Gewinn ist 
generell ausgeschlossen. 
 Die Haftung des Veranstalters für Schäden des Ausstellers – auf Basis welchen Rechtsgrundes 
auch immer – ist generell mit einem maximalen Gesamtbetrag in der Höhe des 
vertragsgegenständlichen Entgelts begrenzt. Der Aussteller ist verpflichtet, dem Veranstalter 
etwaige Ansprüche sofort, spätestens jedoch binnen 7 Tagen ab Kenntnis schriftlich bekannt zu 
geben, widrigenfalls diese als verwirkt gelten. Schadenersatzforderungen des Ausstellers sind 
spätestens innerhalb von 6 Monaten ab dem schadensverursachenden Ereignis gerichtlich 
geltend zu machen. Weitere hier nicht genannte Gewährleistungs- und Haftungsansprüche des 
Ausstellers aus welchem Rechtsgrund auch immer sind – sofern gesetzlich zulässig 
– ausgeschlossen.

16 Festivalversicherung
Die Platzmiete enthält im Leistungsgegenstand keine Versicherung für Gegenstände und 
Ausrüstung des Ausstellers bzw. des Messestands. Wenn der Aussteller eine entsprechende 
Versicherung mit dem Veranstalter oder einem Versicherungsunternehmen abschließt, gelten 
die anlässlich des Versicherungsabschlusses schriftlich getroffenen Bedingungen. 

17 Werbung des Ausstellers am Festival
Drucksorten und Werbemittel dürfen nur innerhalb der zugewiesenen Standflächen verteilt 
werden. Werbemaßnahmen für andere Firmen als jene des Ausstellers bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des Veranstalters. Werbe- und Marketingaktivitäten außerhalb der 
Standfläche, insbesondere auf den Parkplätzen, sowie die Durchführung von Befragungen sind 
dem Aussteller nur nach gesonderter Vereinbarung und gegen gesondertes Entgelt erlaubt. Bei 
wettbewerbsrechtlichen Verstößen ist der Veranstalter berechtigt, den Stand des Ausstellers zu 
schließen, wobei sämtliche diesbezügliche Ansprüche des Ausstellers ausgeschlossen sind. 

18 Sonderveranstaltungen, Vorführungen
Alle Arten von Sonderveranstaltungen und Vorführungen, die über eine übliche Präsentation 
der Waren hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Veranstalters. Der 
Veranstalter ist berechtigt, trotz vorher erteilter Genehmigung Vorführungen einzuschränken 
oder zu untersagen, die Lärm, Schmutz, Staub, Abgase und dgl. verursachen oder die auf 
sonstige störende Art den ordentlichen Festivalablauf beeinträchtigen. 



Akustische oder audiovisuelle Vorführungen auf dem Festivalstand müssen so ausgestaltet 
sein, dass die Geräuschentwicklung ein Ausmaß von 40 dB nicht überschreitet, die Aktivität 
innerhalb des Standes und nicht an der Standgrenze situiert wird, sowie für die zu erwartende 
Zahl der Zuseher/Teilnehmer genügend Platz innerhalb des Messestandes vorhanden ist. Bei 
Zuwiderhandeln ist der Veranstalter berechtigt, den Stand des Ausstellers zu schließen, wobei 
sämtliche diesbezügliche (Entschädigungs-)Ansprüche des Ausstellers ausgeschlossen sind. 

Eine allgemeine Anmeldung bei der AKM wird vom Veranstalter durchgeführt. Die 
Durchführung von Glücksspiel oder Ausspielungen, bei denen ein Einsatz zu leisten ist, sind 
dem Aussteller nicht gestattet. 

19 Filmen und Fotografieren
Dem Veranstalter wird das Recht eingeräumt, im Festivalgelände zu fotografieren und zu 
filmen und für seine oder allgemeine Veröffentlichungen zu verwenden. Der Aussteller 
verzichtet in diesem Zusammenhang auf alle Einwendungen aus den gewerblichen 
Schutzrechten, insbesondere dem Urheberrecht und dem gesetzgebenden Unlauteren 
Wettbewerb (UWG). 
Die zentrale Bestimmung für Aussteller, die es für die Bildaufnahme und Veröffentlichung von 
Personenbildern zu beachten gilt, ist § 78 Urheberrechtsgesetz (UrhG). Eine Veröffentlichung 
oder Verbreitung der aufgenommenen Bilder in der Öffentlichkeit ist aber nur dann erlaubt, 
wenn dadurch nicht berechtigte Interessen des Abgebildeten oder des Festivals verletzt 
werden. 

20 Reinigung
Der Veranstalter sorgt für die Reinigung des Geländes und der Gänge in den Hallen. Die 
Reinigung der Standfläche und Entsorgung der Abfälle in den vorgesehenen Behältnissen 
obliegt dem Aussteller. Die Entsorgung vom Sondermüll muss vom Aussteller selbst 
veranlasst werden. Auf Bestellung und Kosten des Ausstellers können vom Veranstalter zu- 
gelassene Reinigungspartner die Standreinigung übernehmen.  

21 Transport und Parken
Das Befahren des Festivalgeländes mit Kraftfahrzeugen welcher Art auch immer ist 
grundsätzlich nur mit Anmeldung und Zustimmung des Veranstalters erlaubt. Bei 
Spezialtransporten ist zeitgerecht vom Veranstalter eine schriftliche Genehmigung 
einzuholen. Mit Aufbauende sind alle Fahrzeuge vom Gelände der Marx Halle 
uneingeschränkt zu entfernen. Jedes Zuwiderhandeln zieht den Besitzstörungsfall nach sich 
und steht es der Marx Halle frei, widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge auf Kosten des 
Fahrzeughalters abschleppen zu lassen. 
Der Veranstalter nimmt für den Aussteller bestimmte Sendungen nicht in Empfang und haftet 
nicht für eventuelle Verluste bzw. für unrichtige oder verspätete Zustellung. Der Veranstalter 
lagert Ausstellungs- und Verpackungsgut erforderlichenfalls auf Kosten und Risiko des 
Ausstellers ein. 

22 Verletzung der Festivalbedingungen, Gesetzesverletzung
Die Festivalbedingungen und die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sind strikt 
einzuhalten. Einzuhalten sind auch alle Brandschutz- und veranstaltungsbehördlichen 
Vorschriften. Die Nichtbeachtung und/oder Verstöße gegen die Festivalbedingungen, die 
vertraglichen Vereinbarungen und die Verletzung gesetzlicher Bestimmungen berechtigen 
den Veranstalter, den zugewiesenen Festivalstand sofort auf Kosten des Ausstellers zu 
schließen und die Räumung ohne Gerichtsverfahren durchzuführen. 



Den Anordnungen und Weisungen des Veranstalters und dessen Beauftragten ist vom 
Aussteller, dessen Personal und Beauftragten unbedingt Folge zu leisten. Dies gilt 
insbesondere auch für die am Gelände der Marx Halle zugewiesenen  Parkplätze. 

23 Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Veranstalter erfolgt in Einklang mit 
den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Details zur Verarbeitung Ihrer Daten, 
insbesondere zu den konkreten Verarbeitungszwecken und Rechtsgrundlagen entnehmen Sie 
bitte der Datenschutzerklärung für Aussteller, die unter 
www.viennacoffeefestival.cc/datenschutz abrufbar sind. Gibt der Aussteller dem Veranstalter 
im Rahmen der Anmeldung oder im Zuge der Vertragsabwicklung personenbezogene Daten 
Dritter (insbesondere Daten von Vertretern, Ansprechpartnern, Sachbearbeitern oder 
sonstigen Mitarbeitern seines Unternehmens) bekannt, ist er verpflichtet, die betroffenen 
Personen hierüber unverzüglich zu informieren und ihnen die Datenschutzerklärung des 
Veranstalters zur Kenntnis zu bringen. Der Aussteller haftet für jegliche Nachteile, die dem 
Veranstalter aus einem Verstoß gegen diese Verpflichtung entstehen. 

24 20a Einwilligung zur Datenverarbeitung und nach § 174 TKG
zum Erhalt von E-Mail-Newslettern und zu Umfragen 

Sie erteilen Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu, dass die Gastrowerkstatt GmbH Ihnen von 
Zeit zu Zeit E-Mails mit Informationen, Werbung und Umfragen zu eigenen Angeboten, 
Veranstaltungen und Leistungen sowie mit Informationen zu Produkten oder Leistungen 
anderer Unternehmen mit Bezug auf das Vienna Coffee Festival oder ähnliche Events (“EMail 
Newsletter“) zusenden oder Sie telefonisch zur Durchführung von Umfragen zu eigenen 
Veranstaltungen und Leistungen kontaktieren. Diese Einwilligung kann jederzeit per E-Mail 
an welcome@viennacoffeefestival.cc widerrufen werden. 

25 Schriftlichkeit, Gewohnheitsrecht
Abänderungen, Ergänzungen und Zusätze bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für das 
Abgehen von der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Aus 
vorausgehenden Veranstaltungen bzw. Verträgen kann der Aussteller Rechte welcher Art 
auch immer nicht ableiten. 

26 Allgemeine Bestimmungen, Gerichtsstand und Erfüllungsort
Es kommt ausschließlich österreichisches Recht zur Anwendung. Gerichtsstand und 
Erfüllungsort ist für beide Teile Wien. Die Ungültigkeit einzelner Festivalbedingungen berührt 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Der Vertrag wird deshalb nicht aufgelöst. 
Weitere Bestandteile der Festivalbedingungen sind: Das Anmeldeformular, die 
Ausstellerbedingungen, die Sicherheitsbestimmungen, Auf- und Abbaubedingungen sowie 
gegebenenfalls Bestellformulare (Presseservice, Austellerausweise, Werbemittel) oder das 
Buchungsformular von Workshops und Vorträgen. 


